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Neuerstellung des Informations-Flyers „Willkommen in Altheim“ – Vorstellung 
des Inhaltsentwurfs 

 

 

Der am 19.11.2024 vom Gemeinderat eingesetzte Ausschuss zur Gestaltung des öf-
fentlichen Auftritts hat die konzeptionelle und inhaltliche Arbeit für den neuen Ge-
meinde-Flyer weitgehend vorangebracht. Ziel ist die Schaffung eines modernen Medi-
ums, das die Willkommenskultur stärkt und als Navigationshilfe für die Gemeinde 
dient. 

Der vorliegende Entwurf umfasst alle relevanten Texte, Daten und die Struktur der 
Inhaltsflächen. Er wurde unter Mitwirkung von Bürgermeister Dr. Andreas Schaupp, 
Referentin Birgit Moll und den Gemeinderäten Miriam Pascarella und Daniel Keller 
erstellt. 

Die finale grafische Fertigstellung erfolgt zeitnah nach Abschluss der bildlichen Gestal-
tung. Aktuelles Bildmaterial, insbesondere Luftaufnahmen für den Flyer, wird Gemein-
derat Daniel Keller mittels Drohne während der anstehenden Blütenzeit erstellen. 

Sobald dieses Bildmaterial vorliegt, erfolgt die finale Zusammenführung von Text und 
Bild durch die Grafik sowie die anschließende Drucklegung. 

 

 

Der Aufwand erfolgt verwaltungsintern. Voraussichtlich entstehen noch Druckkosten 
von ca. 100 € zur Einmalverteilung an alle Haushalte.  

 

 

Sitzung vom 19.11.2024: Einstimmiger Beschluss zur Bildung des Ausschusses. 

 

 

Beratungsgegenstand 

Sachvortrag mit grundsätzlicher Information 

Kosten und Finanzierung 

Frühere Behandlungen des Beratungsgegenstands 
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Nur zur Beratung 

 

 

Keine 

* Bei den hier aufgeführten Mitgliedern des Gemeinderats besteht dem Kenntnisstand der Verwaltung 
nach ein Hinweis auf Befangenheit nach §18 GemO. Tatsächlich liegt es in der Verantwortung des eh-
renamtlich Tätigen, Tatbestände, die eine Befangenheit begründen können, nach §18 Abs. 4 Satz 1 
selbstständig anzuzeigen oder zu verneinen. In Zweifelsfällen, insbesondere, wenn der Betroffene das 
Vorliegen von Befangenheitsgründen bestreitet, entscheidet der Gemeinderat. (VwV GemO)   
 

 

- Anlage 1: Info-Flyer Gemeinde Altheim 

 

 

Beschlussvorschlag 

Befangenheit* 

Anlagen 


